
 
 

1 
 

Ethna SICAV 
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV 

in Form einer société anonyme nach luxemburgischem Recht 
4, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen 
R.C.S. Luxembourg B-212494 

 
Mitteilung an die Aktionäre der nachfolgend aufgeführten Teilfonds der Investmentgesellschaft: 

 
Ethna SICAV 

 
Mit den Teilfonds 

 
Ethna SICAV – AKTIV A 

Ethna SICAV – DEFENSIV A 
Ethna SICAV – DYNAMISCH A 

 
im Folgenden die „Teilfonds“ 

 
Die Aktionäre der Investmentgesellschaft Ethna SICAV werden hiermit zu einer  

ERSTEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE 
 
eingeladen, die am 18. März 2026 um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender 
Tagesordnung abgehalten wird: 
 

1. Beschlussfassung der Aktionäre über die Einleitung der Liquidation der Ethna SICAV in 
Übereinstimmung mit Artikel 7 der Satzung. 

2. Bestellung der ETHENEA Independent Investors S.A., handelnd durch Herrn Frank Hauprich als 
Liquidator der Investmentgesellschaft. 

3. Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A. zur Prüfung der Liquidation und 
Erstellung des Prüfberichts der Investmentgesellschaft. 

4. Liquidationskosten. 
 

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein 
Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen 
Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche 
Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts 
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser 
Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre 
Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach 
der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Diese 
Bescheinigung und die Vollmacht müssen der Gesellschaft spätestens fünf Kalendertage vor der 
Generalversammlung vorliegen. 
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ethna SICAV (DZ PRIVATBANK 
AG, Niederlassung Luxemburg) per E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden. 
 
Strassen, den 02. März 2026  
 
Der Verwaltungsrat 



 
 

2 
 

Übersicht aller betroffenen Aktienklassen der Teilfonds inklusive der jeweiligen 
Länderzulassungen zum öffentlichen Vertrieb: 
 

Aktienklasse ISIN Zulassung zum öffentlichen 
Vertrieb in folgenden Ländern 

Ethna SICAV - AKTIV A LU1546153187 BE, LU 

Ethna SICAV - DEFENSIV A LU1546156875 BE, LU 

Ethna SICAV - DYNAMISCH A LU1546162501 BE, LU 
 
Zusätzliche Informationen bezüglich der Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-
Richtlinie 2019/1160 Art. 92: 
 

Land Einrichtung / Zahlstelle Funktion 

BE 
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg 

4, rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen 

Einrichtung gem. EU-Richtlinie 
2019/1160 Art. 92 a) und b) 

BE 
ETHENEA Independent Investors S.A. 

16, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 

Einrichtung gem. EU-Richtlinie 
2019/1160 Art. 92 c) bis f) 

LU  
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg 

4, rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen 

Einrichtung gem. EU-Richtlinie 
2019/1160 Art. 92 

 
 
Zusätzliche Informationen für Anleger in Belgien: 
Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Satzung, sowie die periodischen Jahresberichte und 
Halbjahresberichte in deutscher Sprache und das Basisinformationsblatt in deutscher, französischer und 
niederländischer Sprache sind bei den Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 
2019/1160 Art. 92, der Verwahrstelle sowie bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Für 
ausschüttende Aktienklassen gilt: Es handelt sich bei den Ausschüttungsbeträgen um eine 
Bruttoausschüttung. Der Satz der Quellensteuer, der in Belgien bei Auszahlung einer Ausschüttung an in 
Belgien steueransässige Personen einbehalten wird, beträgt 30%. Die Nettoinventarwerte werden auf der 
Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht. Verbraucher werden darauf hingewiesen die 
Basisinformationsblätter vor einer Investitionsentscheidung zu prüfen. 
 


